
Gemeinde Bockhorn  
 

26345 Bockhorn, den 22.01.2008

 
Beschlussvorlage 

 
 
Amt: Abteilung III Datum: 22.01.2008 
Bearbeiter: Stephan Haaken Vorlage Nr.: 228/2008 

 
 

Beratungsfolge Status Termin Behandlung 
Verwaltungsausschuss N  Vorberatung 
Rat Ö  Entscheidung 

 

Betreff: 
Erlaß einer Allgemeinverfügung über die Freigabe von verkaufsoffenen Sonntagen im Jahre 
2008 
 
 

Schilderung der Sach- und Rechtslage 
Nach § 5 Abs. 1 des Niedersächsischen Gesetzes über Ladenöffnungs- und Verkaufszeiten 
(NLöffVZG) vom 08.03.2007 soll auf Antrag der überwiegenden Anzahl der Verkaufsstellen 
eines Ortsbereichs oder einer den örtlichen Einzelhandel vertretenden Personenvereinigung 
die Gemeinde zulassen, dass Verkaufsstellen unabhängig von der Regelung des § 4 an Sonn- 
und Feiertagen öffnen dürfen. 
 
Die Öffnung darf im Jahr an insgesamt höchstens vier Sonn- und Feiertagen und höchstens 
für die Dauer von fünf Stunden täglich zugelassen werden. 
 
Ausgenommen von dem Sonntagsverkauf sind Karfreitag, Ostersonntag und –montag, 
Himmelfahrt, Pfingstsonntag und –montag, der Volkstrauertag und Totensonntag, die 
Adventssonntage sowie der 1. und 2. Weihnachtsfeiertag. 
 
Die Öffnungszeit soll außerhalb der ortsüblichen Gottesdienstzeiten liegen. 
 
Der Verein für Handel, Handwerk und Gewerbe der Gemeinde Bockhorn hat die Absicht, an 
folgenden Sonntagen jeweils in der Zeit von 11.00 Uhr bis 16.00 Uhr die Geschäfte für den 
Verkauf geöffnet zu halten: 
 
 ● aus Anlass des Bockhorner Frühlings am 30. März 2008 
 ● aus Anlass des Bockhorner Marktes am 07. September 2008 
 ● aus Anlass des Seifenkistenrennens am 12. Oktober 2008 
 
Der bislang erforderliche besondere Anlass für die Genehmigung des Sonntagsverkaufs ist 
nicht mehr erforderlich, allerdings muss der Verkauf weiterhin von der Gemeinde genehmigt 
werden. Dies geschieht durch Verwaltungsakt, der Erlass einer Verordnung ist somit nicht 
mehr erforderlich.   



 
 

Finanzielle Auswirkungen 
keine 
 
 

Beschlussvorschlag 
Der Rat beschließt den Erlass der anliegenden Allgemeinverfügung über die Ladenöffnungs- 
und Verkaufszeiten an Sonntagen. 
 
 

Anlagen 
Allgemeinverfügung über die Ladenöffnungs- und Verkaufszeiten an Sonntagen. 
 
 


